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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Landeshauptstadt München beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplans mit 
integrierten Grünordnungsplan für die Erweiterung der Grundschule Manzostraße im 
Stadtbezirk 23 Allach  Untermenzing. Nach aktuellem Planungstand (Stand 12.10.2022) 
bzw. den Festsetzungen im Bebauungsplanes werden nördlich des Bestandes zusätzli-
che Baukörper errichtet. Vorgesehen ist ein Ausbau der Bestandsschule auf sechs Züge 
mit einer Mensa, einer Dreifachsporthalle sowie einer Tiefgarage auf dem Schulgelände. 
Dafür müssen bestehende Gebäude teilweise abgerissen (Turnhalle und Pavillon sind 
stark sanierungsbedürftig) und die Pausen- und Freizeitsportanlagen neu positioniert 
werden. Das ursprünglich vorgesehene Haus für Kinder ist nicht mehr Teil der Planung.   

Anhand von Kartierungen in den Jahren 2019 und 2020 sowie einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP) vom 23.10.2020 durch das Ingenieurbüro Blasy-Øver-
land wurde bereits das dort vorkommende Artenspektrum dahingehend geprüft, ob bei 
Realisierung des Vorhabens nach Stand der damaligen Planungsvarianten Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden können. Darauf aufbauend soll ein er-
weitertes formales Artenschutzgutachten erstellt werden, welches den neusten Pla-
nungsstand des Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt und weitere artenschutzfach-
lich relevante Aspekte ergänzt. Die Prof. Schaller UmweltConsult GmbH wurde hierfür im 
April 2021 beauftragt. 

1.2 Charakterisierung des Untersuchungsraums und Kurzbeschreibung 

des Bauvorhabens 

Der Untersuchungsraum 
sches Hügelland und Isar-Inn-

 innerhalb der Münchner Stadtgrenze im Stadtbezirk 23 Allach - Unter-
menzing. Er umfasst die Flurstücke.: 630/0, 630/1, 632/0, 635/0 (teilweise) (Gemarkung 
Untermenzing). 

Die Grundschule Manzostraße Nr. 79 befindet sich derzeit auf dem Grundstück mit Fl. 
Nr. 632 nördlich der Manzostraße (Fl. Nr. 635/0). Das Schulgelände schließt verschie-
dene Gebäudekomplexe, Pausen- und Sportanlagen sowie Grünstrukturen wie randliche 
Säume, Einzelbäume, Baumreihen und Gehölzgruppen ein. Im Norden und Osten grenzt 
das großflächige Waldgebiet Angerlohe an. Dieses liegt im Geltungsbereich der städti-
schen Landschaftsschutzverordnung und ist Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat-
Schutzgebietes (FFH-Gebietes) Nr. DE 7734-
ropäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000. Westlich des Schulgeländes umfasst das 
Planungsgebiet eine intensiv als Ackerland bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche mit 
Fl. Nrn. 630 und 630/1. Westlich daran angrenzend und südlich der Manzostraße befin-
den sich Wohnsiedlungen (siehe Abb.1).  

Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Grundschule wurde durch das Ingenieurbüro 
Blasy-Øverland bereits ermittelt, ob im Planungsumgriff europarechtlich relevante, ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Es erfolgten faunistische Kartierungen der 
Tiergruppen Brutvögel, Fledermäuse, Nachtfalter und xylobionter Käfer mit samt einer 
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Nach Vorlage der aktuellen Machbarkeitsstudie des Baureferats existieren die Eckdaten 
für die Planung in Form von 2 Varianten mit Erschließung im Osten (Variante 1b1, Stand 
29.09.2022) und im Westen (Variante 1b2, Stand 06.10.2022). Die Tiefgaragenabfahrt 
mit verkehrssicherer Beleuchtung für den Abendzugang zur Turnhalle kann gemäß Mach-
barkeitsstudie entweder west- (Variante 1b2) oder ostseitig (Variante 1b1) des Bestands-
gebäudes der Schule abgewickelt werden (vgl. folgende Abb.).  

Planungsfavorit ist Variante 1b1 mit der verkehrlichen Erschließung im Osten (TG-Zu-
fahrt, Feuerwehr, Anlieferung Mensa). Auch bei Variante 1b2 (TG-Zufahrt im Westen) 
erfolgt die Zufahrt für Feuerwehr und Mensa-Anlieferung über den Osten.  

Durch eine im Rahmen der geplanten Erweiterung der Schulgebäude mit Außenanlagen 
neu zu schaffende Sportplatz- und allgemeine Schulgeländebeleuchtung (mit planmäßig 
vorsorglich verringerter Streuwirkung) werden die bestehenden Beeinträchtigungen des 
angrenzenden Waldbestands und vorhandener Waldarten nicht wesentlich verändert 
(Vorbelastung). Nach Mitteilung des Baureferats ist für das Rasenspielfeld keine Flut-
lichtanlage und eine Nutzung nur bei Tageslicht vorgesehen. Für den Abendzugang zu 
den Sporteinrichtungen sowie die Tiefgaragenabfahrt sind neue Lichtanlagen geplant.  

Die Beleuchtungssituation östlich des Bestandskomplexes wird sich aller Voraussicht 
nach bei beiden Varianten nicht wesentlich ändern, da auch bei Variante 1b2 (TG-Zufahrt 
im Westen) die Zufahrt für Feuerwehr und Mensa-Anlieferung sowie für die Baustelle 
über den Osten erfolgt.  

Abbildung 3: Bestand und Neubauten Machbarkeitsstudie (Baureferat der Stadt München) 
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Die Baustellenzufahrt wird analog zur Pavillionbaustelle in beiden Varianten von Osten 
erfolgen. Die östliche Erschließung war für Bau und Betrieb des Pavillons sowie dessen 
Feuerwehrzufahrt genehmigungsfähig.  

Kanalschutzzone  

Entlang der nördlichen und östlichen Grundstücksgrenze verläuft ein Kanal  (Kanalschutz-
zone beidseitig 5 m).  

Bäume, welche in der Kanalschutzzone stehen, können im B-Plan nicht als zu erhalten-
der Bestand festgesetzt werden (Sanierungsoption), da die Kanalschutzzone von Baum-
pflanzungen freizuhalten ist. In der Bilanz (Eingriffsregelung) werden die Bäume daher 
im B-Plan als Verlust angenommen, e ( ) werden die Bäume 
jedoch im Zuge der Erschließung und Bebauung nicht. Der B-Plan Nr. 2162 führt somit 
nicht ursächlich zu einer Veränderung des Kanals. 

Abbildung 4: Vorhabensbereich (orange) mit Baufeld (blau) und Lage des Ab-
wasserkanals (lila) und der Kanalschutzzone (weiße Schraffur) 

Luftbild und FFH-Gebietsgrenze: GeodatenService München (2021) 
Nachrichtliche Übernahme: Baufeld, Lage des Abwasserkanals, Kanalschutzzone  
(Landeshauptstadt München Referat für Stadtplanung und Bauordnung) 
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1.3 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen werden herangezogen: 

 Bauvorhaben Grundschule an der Manzostraße  Variantenuntersuchung - Naturschutz-

fachliche Angaben zur speziellen arte

23.10.2020, Ingenieurbüro Dr. Blasy  Dr. Øverland Ingenieure GmbH & Co. KG. 

 Bauvorhaben Grundschule an der Manzostraße  Variantenuntersuchung - FFH-Ver-

träglichkeitsabschätzung  FFH-Gebiet DE 7734-302 >>Allacher Forst und Anger-

Dr. Blasy  Dr. Øverland Ingenieure GmbH & 

Co. KG 

 Bauvorhaben Grundschule an der Manzostraße  Grundlagenermittlung und Kartierun-

gen. Ingenieurbüro Dr. Blasy  Dr. Øverland Ingenieure GmbH & Co. KG 

 Kartierbericht Biotop- und Nutzungstypenkartierung BayKompV, Stand: 23.10.2020  

 Brutvogelkartierung 2019/ 2020, Stand: 10.12.2020 

 Quartierpotenzialabschätzung 2019/ 2020, Stand: 10.12.2020 

 Fledermauskartierung 2019/2020, Stand: 10.12.2020 

 Nachtfaltererfassung 2019, Stand: 10.12.2020 

 Daten der amtlichen Artenschutzkartierung Bayern (ASK) in digitaler Fassung (BAYLFU)  

 Informationen aus dem Fachinformationssystem für Naturschutz und Landschaftspflege 

(FIN-Web) (BAYLFU)  

 Arteninformationen (Online-Abfrage) zu saP-relevanten Arten des Bayer. Landesamt für 

Umwelt (LfU) für das Stadtgebiet München TK-Blatt 7834, Quelle: http://www.lfu.bay-

ern.de/natur/sap/index.htm, Stand 22.04.2021 

 Arten- und Biotopschutzprogramm für die Stadt München (ABSP, LfU 2004) 

 Abschichtungsliste der Stadt München mit Stand März 2019 

1.4 Prüfungsinhalt 

Durch das Vorhaben können nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Arten 
betroffen sein. Das vorliegende Gutachten mit naturschutzfachlichen Angaben zur spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) soll der Naturschutzbehörde als Grundlage 
zur Prüfung des besonderen Artenschutzrechts nach §§ 44 und 45 BNatSchG dienen. 

In der vorliegenden Unterlage werden:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die durch das 

Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt :   

 Tier- und Pflanzenarten nach den Anhängen IVa und b der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (in Bayern alle 94 Arten des Anhang IV) 

 Sämtliche wildlebende europäische Brut- und Gastvogelarten (Anzahl: 392) nach 

Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie (in Bayern 175 Vogelarten, davon 156 Brutvo-

gelarten) 
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 Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt 

sind, d.h. Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und Deutschland in hohem 

Maße verantwortlich ist, sogenannte "Verantwortungsarten".   

Hinweis: Diese Verordnung, in der die nationalen Verantwortungsarten gelistet 

werden sollen (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 in Verbindung mit § 54 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG), liegt in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit (BMU) und wurde noch nicht erarbeitet . 

 die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten 

gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.  

1.5 Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen des artenschutzrechtlichen Fachbei-

fung  Prüfablauf  des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU 2020)1 sowie den mit 
dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

cher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung 
: G7-4021.1-2-3).  

Das systematische Vorgehen gliedert sich in 5 Prüfschritte (Relevanzprüfung, Bestand-
serfassung am Eingriffsort, Prüfung der Verbotstatbestände, Prüfung vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen), Ausnahmeprüfung. Die Arbeitshilfe "Spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung  Prüfablauf" beschreibt diese Prüfschritte im Detail.  

Für das Stadtgebiet der Landeshauptstadt München wird die 2021 vom LfU für Bayern 
aktualisierte Abschichtungsliste relevanter Arten (Arteninformationen zu saP-relevanten 
Arten  online-Abfrage2) -Abschichtungsliste mit Stand März 
2019 ergänzt. Darin enthaltene, stadtbedeutsame Arten werden als relevante Arten be-
handelt. Für Vogelarten, die in der Muster-Abschichtungsliste zum Schreiben der Obers-
ten Baubehörde als Allerweltsarten gekennzeichnet sind,  -Abschich-
tungsliste jedoch als relevante Arten eingestuft werden, wurde in der Abschichtungsta-
belle im Anhang der die Allerweltsarten kennzeichnende Stern *) entfernt. 

Für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) werden nach Maßgabe von § 44 
Abs. 5 BNatSchG ausschließlich in diesem Kontext relevante Arten betrachtet (saP-rele-
vante Arten). Im Rahmen einer Relevanzprüfung wird geprüft, welche in Bayern grund-
sätzlich vorkommenden saP-relevanten Arten vom konkreten Vorhaben betroffen sein 
können. In vielen Fällen kann bei der Relevanzprüfung bereits ein Großteil der saP-rele-
vanten Arten ausgeschieden werden.  

dann Bestandserfassungen nach methodischen Standards am Eingriffsort (siehe Kapitel 
1.2) sowie die Prüfung der Verbotstatbestände erforderlich. 

Weitere ausschließlich nach nationalem Recht (Bundesartenschutzverordnung - BArt-
SchV) besonders bzw. streng geschützte Arten sind nicht Gegenstand der saP (§ 44 
Abs. 5 Satz 5 BNatSchG). Sie werden jedoch wie die sonstigen nicht in der saP 

 
1 https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/index.htm 
2 https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ 
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betrachteten Arten im Rahmen der Eingriffsregelung bei der Genehmigung des Vorha-
bens berücksichtigt. Für diese Arten gelten bei zulässigen Eingriffen nach § 44 Abs. 5 
Satz 5 BNatSchG die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht. Hierdurch sollen 
solche Beeinträchtigungen von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt werden, 
die sich als unausweichliche Konsequenz rechtmäßigen Verhaltens ergeben.  Die Privile-
gierung von Eingriffen und Vorhaben bei nach nationalem Recht geschützten Arten findet 
dort ihre Grenze, wo Beeinträchtigungen ohne Weiteres vermieden werden können, ohne 
die Durchführung des Eingriffs oder Vorhabens als solches zu behindern. 

1.6 saP in Bauleitplanverfahren- Rechtsgrundlagen 

Die Belange des Artenschutzes werden im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts 
ermittelt und bewertet. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind artenschutzrechtliche 
Belange zwar grundsätzlich im Rahmen der Abwägung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a und 
b BauGB) zu berücksichtigen, die Regelungen des besonderen Artenschutzrechts (§§ 44 
bis 47 BNatSchG) sind jedoch abwägungsfest (Umsetzung der europarechtlichen Vorga-
ben der FFH- und Vogelschutzrichtlinie in nationales Recht). Das bedeutet, dass die in § 

 

Die Privilegierung zugelassener Eingriffe gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG setzt voraus, 
dass die Belange des Artenschutzes im Rahmen des Zulassungsverfahrens umfassend 
und ausreichend geprüft wurden. 

Die Privilegierung gilt 

 für Außenbereichsvorhaben im Sinne des § 35 BauGB, 
 für Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB),  
 für in Aufstellung befindliche Bebauungspläne (§ 33 BauGB) und 
 bei Innenbereichsvorhaben (§ 34 BauGB). 

Artenschutzmaßnahmen sind daher frühzeitig in die Bauleitplanung zu integrieren. Die 
speziellen Anforderungen an die Maßnahmen sind zu beachten. Artenschutzmaßnahmen 
können als Ausgleichsmaßnahmen anerkannt werden (vgl. § 15 Abs. 2 S. 4 BNatSchG). 
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2 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden Wirkfaktoren aufgeführt, die Beeinträchtigungen und Störungen von 
streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Mit den durch den Bebauungsplan zulässigen Vorhaben können folgende baubedingte 
Wirkungen verbunden sein: 

 Temporäre Flächeninanspruchnahme durch Baubetrieb (z.B. Baustelleneinrichtungs-

flächen, Lagerflächen, Baustraßen)  

 Störungen durch visuelle Reize (Fahrzeugbewegungen, Lichtreize oder nächtliche Be-

leuchtung (Vergrämungswirkung / Anlockwirkung))  

 Störungen durch Lärm, Erschütterung, Staubimissionen (z.B. auf Raupenfutterpflan-

zen) oder Schadstoffemissionen während des Baubetriebs 

 Verletzung oder Tötung von Tierindividuen (gesteigertes Mortalitätsrisiko durch Fahr-

zeugkollision) durch den Baubetrieb. Ein wesentlich höheres Kollisionsrisiko durch 

den Baubetrieb ist für die vorkommenden saP-relevanten Tierarten nicht anzunehmen. 

2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Mit den durch den Bebauungsplan zulässigen Vorhaben können folgende anlagenbe-
dingte Wirkungen verbunden sein: 

 Funktionsverlust/Schädigung von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten durch  

 Gebäudeabriss und Inanspruchnahme von Flächen für Gebäude 

 Entfernung von Grünstrukturen und Gehölzen: Baumfällungen (Wegfall essenzieller 

Habitatfunktionen, Sperrwirkung (Unterbrechung von Wegebeziehungen für Tiere)  

 Verschattungswirkungen durch Baukörper (zukünftig sollen auch Baukörper im Nor-

den des Grundstücks ermöglicht werden) 

 Verlust von (Teil-)Habitaten oder (Teil-)Lebensräumen (u.a. Nahrungshabitaten) von 

geschützten Tieren durch vergrößerte Versiegelungsfläche bzw. dauerhaften Flächen-

inanspruchnahme 

 Beeinträchtigung wertvoller Gehölzbestände östlich des Schulgrundstücks durch 

Inanspruchnahme von Flächen in der Leitungsschutzzone (Zerstörung der Wald-

randfunktion). Durch Entfernung der Gehölzbestände (einzelner Bäume einschl. 

Unterwuchs) können Änderungen der Besonnungsverhältnisse entstehen. 

2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Mit den durch den Bebauungsplan zulässigen Vorhaben können folgende betriebsbe-
dingte Wirkungen verbunden sein: 

 Funktionsverlust/Schädigung von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten und Störung 

durch Verdichtung der Bebauung und Nutzungsintensivierung auf dem Schulgelände 
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 Lichteinwirkung durch künstliches Licht insbesondere durch visuelle Reize (Beleuch-

tung von Waldrand- und Wegeflächen (Anlockwirkung, Vergrämungswirkung)) 

Hintergrundinformation: Durch die allgemeine Schulgeländebeleuchtung mit verringerter 

Streuwirkung im Rahmen der geplanten Erweiterung der Schulgebäude mit Außenanlagen 

werden bestehende Beeinträchtigungen des angrenzenden Waldbestands und vorhandener -

arten zwar nicht wesentlich verändert. Jedoch sollen nach aktuellem Planungstand nördlich 

des Bestandes zusätzliche Baukörper ermöglicht werden. Die Wirkung bzw. Erheblichkeit 

durch diese zusätzlichen Auswirkungen sollten nach Möglichkeit durch geeignete Vermei-

dungsmaßnahmen verringert werden. 

 erhöhte Lärmbelastung in Pausen und Abendstunden (Breitensport, Geräusche im 

Zuge des Schulbetriebs und ggf. des Sportbetriebes (Vergrämungswirkung)) 

Hintergrundinformation: Die geplante Erweiterung der Grundschule Manzostraße von derzeit 

5 auf 6 Züge beinhaltet eine voraussichtliche Erhöhung der Schüleranzahl von derzeit ca. 540 

auf 600 Schüler. Momentan findet der Schulbetrieb in der Zeit von 07:00 bis 17:30 Uhr statt. 

Die geplante 3-fach-Turnhalle soll entsprechend Schallgutachten bis 21:30 Uhr und an Wo-

chenenden auch für den Breitensport zur Verfügung stehen, das Sportfeld wird ausschließlich 

für den Schulbetrieb genutzt. Dadurch ergibt sich eine betriebsbedingte Erhöhung der Lärm-

belastung in den Pausen und in den Abendstunden3.  

 erhöhte Kollisionsgefahr durch verglaste Flächen an den Neubauten  

Je nach Ausgestaltung der neuen baulichen Anlagen sind Kollisionen der Avifauna an Glas-

fassaden möglich. So können sich mit Glasfassaden kollidierende Individuen verletzen oder 

an Genickbruch / Gehirnerschütterungen sterben. 

2.4 Reichweite projektbezogener Wirkungen 

Nicht alle Arten/Artengruppen, die im Untersuchungsraum zu vermuten sind, sind pro-
jektbezogenen Wirkungen ausgesetzt, da ihre Vorkommen/Lebensräume/Wuchsorte: 

 außerhalb von Bereichen vorübergehender oder dauerhafter Inanspruchnahme liegen 

 außerhalb der artspezifischen Wirkräume von bau- und betriebsbedingten Emissionen 

und Störwirkungen liegen 

 eine Zerschneidung oder Beeinträchtigung von Funktionsbeziehungen auszuschlie-

ßen ist. Relevante Querungsbeziehungen in Ost-West-Richtung über das Schulge-

lände hinweg sind nach den Ergebnissen der Kartierungen nicht gegeben bzw. werden 

nicht relevant verändert, Barriere-/Zerschneidungswirkungen sind damit nicht gege-

ben. 

Dies gilt insbesondere für Arten, die nur in den Randbereichen des Untersuchungsraums 
nachgewiesen sind und/oder schwerpunktmäßig in Habitaten vorkommen, die im nähe-
ren Vorhabenbereich nicht zu finden sind.

 
3 Der mittlere Beurteilungspegel (60 bis 65 dB(A)) nimmt dabei im Sport- und Pausengelände im Norden 

der Grundschule tagsüber in einer Höhe von 2 m üGOK in der Flächenverteilung innerhalb des Schulge-
ländes zwar deutlich zu. An der nördlichen und östlichen Außengrenze des Schulgeländes ist der Unter-
schied zur Bestandssituation jedoch nur sehr gering bis marginal (MÖHLER+PARTNER 2020). Nachts ist im 
Nahbereich um die neue Sporthalle ein geringfügiger Unterschied gegeben, der aber die Außengrenze 
des Schulgeländes kaum erreicht. Die Zufahrtssituation ist aufgrund der lärmmindernden Wirkung der 
Tiefgarage irrelevant. Der Verkehr auf der Manzostraße im Vergleich zur bestehenden Situation ist 
ebenfalls unerheblich. 
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3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach 
den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten durch die Erweite-
rung der Grundschule zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände 
gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

V 1 Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung, Abrissarbeiten im Winter 

Um eine Schädigung von Gelegen oder Nestlingen von Vogelarten (Verletzungen oder 
Tötungen) zu vermeiden sollen notwendige Beseitigungen von Bäumen und Gehölzbe-
ständen nur außerhalb der sensiblen Hauptbrutzeit der Vögel und Wochenstubenzeit der 
Fledermausarten im gesetzlich vorgeschriebenen Fällungszeitraum (nach § 39 
BNatSchG: 01.10  28.02) durchgeführt werden. 

 Zu diesem Zeitpunkt haben i.d.R. alle planungsrelevanten Brutvogelarten die Brut-

phase abgeschlossen und Standvögel sind in der Lage, auf geeignete Flächen in der 

Umgebung auszuweichen. Dies gilt gleichermaßen für den Rückbau der Turnhalle, 

die von Fledermäusen sporadisch als Tagesquartier genutzt werden könnte.  

 Diese Maßnahme dient auch dem Schutz von Bodenbrütern, welche im Früh-

jahr/Sommer versteckt in (strauch- und krautschichtreichen) Gehölzen am Boden ihre 

Nester anlegen könnten (z.B. Fitis oder auch Rotkehlchen) sowie Baum-Fledermäu-

sen, welche im Sommer potenziell geeignete Baumhöhlen als Tagesquartiere nutzen 

könnten. 

 Da einige der kartierten Fledermausarten auch Winterquartiere in Gebäuden haben 

können, sollte vor dem Abriss der Gebäude vorsorglich eine gezielte Kontrolle auf 

Winterquartiereignung im Rahmen der ökologischen Umweltbaubegleitung durch ei-

nen Fledermausexperten durchgeführt werden und vor dem Winter Einflugöffnungen 

verschlossen werden.  

Vor Beginn der Baumfällungen werden Großbäume mit Habitateignung (v.a. Hybridpap-
peln hinter der Sporthalle) im Eingriffsbereich für höhlenbrütende Vogel- und Fleder-
mausarten nach Vorabstimmung mit einer ökologischen Umweltbaubegleitung durch ei-
nen Fachexperten auf Besatz kontrolliert.  

 Werden Bäume mit Quartierstrukturen gefällt (Erfassung der Strukturen unabding-

bar!), ist eine Begleitung durch eine Fachkraft erforderlich. Der Umfang der Beglei-

tung hängt von der Jahreszeit ab und reicht von einer Einweisung der Fällteams bis 

zur Durchführung konkreter Maßnahmen durch die Fachkraft. Ohne nähere Begut-

achtung sollten Bäume mit Quartierpotenzial nur in den Zeiträumen vom 11.09. bis 

31.10. (vorrangig) oder vom 16.03. bis 30.044. gefällt werden. Ansonsten sind weiter-

führende Untersuchungen nötig. Sind Quartiere besetzt, bedingt dies in der Regel 

eine Verschiebung der Fällung. Maßnahmen zur Vermeidung einer signifikanten 

 
4 nach Hinweisblatt zu artenschutzrechtlichen Maßnahmen für vorhabenbedingt zerstörte Fledermausquartiere ZAHN, A. et al. 2021) 
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V3 Überprüfung von Bäumen mit potentieller Quartierseignung für Eremiten im 
Bereich des Kanalanschlusses 

Um eine Schädigung von Bäumen mit Mulmhöhle bzw. potenzieller Mulmhöhle durch 
Baumaßnahmen an dem westlich am Waldrand gelegenen Kanal zu minimieren, sind im 
Vorfeld von Baumaßnahmen am Kanal die von Rodung betroffenen Mulmbäume (vgl. 
Übersichtslageplan Habitatbäume der Quartierpotenzialabschätzung 2019/ 2020) auf tat-
sächliche Eremitvorkommen im Rahmen der ökologischen Umweltbaubegleitung durch 
einen Fachexperten zu überprüfen. Bei Feststellung eines Eremitenbaums ist dieser zu 
erhalten und der Kanalanschluss an anderer Stelle zu realisieren.  

Diese Vorsorgemaßnahme gilt in adäquater Weise auch für Bäume mit potentieller Quar-
tierseignung, die aus Gründen der Verkehrssicherung entfernt werden müssen. 

V4 Verringerung beleuchtungsinduzierter Lockwirkung auf nachtaktive, 
lichtempfindliche Arten 

Auf Nachtbaubetrieb sowie nächtliche Baustellenbeleuchtung ist zu verzichten (Tages-
baustellenbetrieb). Eine  des Geländes wird empfohlen.  

Die potenzielle Schädigungswirkung auf Nachtinsekten kann durch Vermeidungsmaß-
nahmen so stark herabgesetzt werden, dass eine erhebliche Negativwirkung auf  ver-
schiedene lichtsensible Arten auszuschließen ist (z.B. Bäume mit potentieller Quartier-
seignung für Eremiten im Bereich des Kanalanschlusses). 

Hierbei ist den Handlungsempfehlungen des Leitfadens zur Eindämmung der Lichtver-
schmutzung für Kommunen (STMUV 2020) zu folgen. 

 Lampen-Gehäusetemperaturen unter 60° C vermeiden (Tötung anfliegender Insekten).  

 Verwendung von abgeschirmten Leuchten mit geschlossenem Gehäuse (verhindern das 
-Cut-

Off-  

 Vermeidung von horizontal oder ungerichtet abstrahlendem Licht (Streulicht, Fernwir-
kung). Sportstätten sind präzise zu beleuchten.  

 Dauer, Standort und Intensität der Beleuchtung sind auf das notwendige Maß zu be-
schränken.  

 Montage der Leuchten nicht höher als notwendig.  

 Keine Dauerbeleuchtung, sondern Bewegungsmelder.  

 Abschaltung der öffentlichen Außenbeleuchtung innerhalb 2 Stunden nach Sonnenun-
tergang.  

 Bei Sportplätzen ist die Beleuchtung zum einen an die Betriebszeiten anzupassen und 
unmittelbar nach der Nutzung abzuschalten. Zum anderen sollte die Möglichkeit für Teil-
schaltungen gegeben sein, um die Beleuchtungsstärke zu differenzieren. So kann z. B. 
bei Schulsport und einfachem Training ein Teil der Leuchten abgeschaltet werden, wäh-
rend bei Wettkämpfen je nach Bedeutung mehr oder alle Leuchten eingeschaltet werden 
können.  

 Des Weiteren wird die Verwendung von Leuchtmitteln ohne UV-Strahlung vorgeschlagen. 
Empfehlenswert sind UV-arme Leuchtmittel (LED-Leuchten, Amber-LEDs oder Natrium-
dampflampen) mit Wellenlängen über 540nm (Blau- und UV-Bereich) und mit einer korrelie-
renden Farbtemperatur bis max. 2700 Kelvin. 
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3.2 Maßnahmen zur Minimierung 

M1 Anbringen und Aufstellen von Stämmen/Stammabschnitten mit Höhlen 
oder Spalten5 

Bei Feststellung eines regelmäßig besetzten Quartierbaums wird der entsprechende 
Stamm-/Astabschnitt vorsichtig entnommen und außerhalb des Baufelds in adäquater 
Exposition und Höhe mit freier Anflugmöglichkeit an stammstarken Bäumen in der nahen 
Umgebung fixiert (Stammabschnitte bergen und senkrecht an anderen Bäumen befesti-
gen). Damit wird dem Verlust der Zahl vorhandener Quartiere vorgebeugt. Zudem ist die 
Wirksamkeit der Maßnahme höher als das Aufhängen von Kasten-Ersatzquartieren, und 
sofort wirksam. Durchführungszeitpunkt: Nicht während der Jungenaufzucht. 

M2 Köpfen von Bäumen mit Quartierstrukturen4 

Köpfen von Bäumen mit Quartierstrukturen (Bäume überleben nicht): Stamm (Ast) über 
Quartier (> 1 m Abstand) einkürzen (kurzfristig hohe Wirksamkeit der Maßnahme, jedoch 
nur wenige Jahre wirksam). Durchführungszeitpunkt: Nicht während der Jungenaufzucht. 

M3 Lebendbaumverpflanzung geeigneter Quartierbäume4 

Bäume geeigneter Arten/Wuchsformen (Kopfweiden, Obstbäume) sollen nach Möglich-
keit lebend verpflanzt werden (kurzfristig hohe Wirksamkeit der Maßnahme, Risiko des 
Absterbens jedoch erheblich). Durchführungszeitpunkt: Nicht, wenn Quartiere besetzt 
sind. 

M4     Minimierung des Vogelschlagrisikos 

Um durch die Planung und die geplanten Glasflächen am neuen Gebäude das Tötungs-
risiko für Vögel nicht zu erhöhen (Vogelschlag) und damit gegen das Tötungsverbot zu 
verstoßen, sind geeignete Maßnahmen festzusetzen. Diese können aus dem Leitfaden 
SCHMID ET AL. (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, Schweizerische Vo-
gelwarte Sempach und aus dem Leitfaden des BAYERISCHEN LANDESAMTES FÜR UMWELT 
(LfU) (2019): Vogelschlag an Glasflächen, Augsburg abgeleitet werden. Dort werden u.a. 
folgende Empfehlungen zum Vogelschutz beschrieben: 

 Verwendung halbtransparenter Materialien, 
 Verwendung von Glas mit geprüften Vogelschutzmustern mit gutem Kontrast zum 

Hintergrund, 
 Verwendung von beweglichen oder festen Sonnenschutzsystemen außen an Gebäu-

den, 
 Vermeidung von durchsichtigen Eckbereichen, 
 Reduktion der Durchsicht z.B. durch Kunst am Bau, 
 Fassadenbegrünung 

Im Hinblick auf eine mögliche Verwendung von Vogelschutzglas sollte auf die geprüften 
Muster der Wiener Umweltanwaltschaft (RÖSSLER & DOPPLER 2014) zurückgegriffen wer-
den. 

 
5 nach Hinweisblatt zu artenschutzrechtlichen Maßnahmen für vorhabenbedingt zerstörte Fledermausquartiere ZAHN, A. et al. 2021) 
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Die kompensatorischen Maßnahmen kommen der gesamten Population der biogeo-
grafischen Region zugute. 

 Die Maßnahmen erfordern keine funktionale Verbindung zur konkret durch einen Ein-
griff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte. 

FCS-Maßnahmen (engl. favorable conservation status) zur Sicherung eines günstigen 
Erhaltungszustandes sind im Rahmen dieses Vorhabens nicht erforderlich. 
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5 Prüfung der Verbotstatbestände 

5.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Die Abschichtung relevanter Arten ist den Tabellen in Kap. 8.1 im Anhang zu entnehmen. 

In den Artenbögen der zu behandelnden relevanten Arten wird im Kopf jedes Bogens 
jeweils der Erhaltungszustand (EHZ) der einzelnen Arten jeweils auf Ebene der kontinen-
talen Biogeographischen Region (KBR) angegeben. 

5.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Übersicht über das Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten in 

gebiet in die Verbreitungsgebiete von zwei Pflanzenarten des Anhangs IV b) FFH-RL. 
Dies sind die Sumpf-Siegwurz (Gladiolus palustris, RLB 2, RLD 2, EHZ KBR ungüns-
tig/unzureichend) und der Kriechende Sellerie (Apium repens, RLB 2, RLD 2, EHZ KBR 
ungünstig/unzureichend). 

Dem Fachgutachten des Ingenieurbüros Blasy-Øverland ist zu entnehmen, dass im Ein-
griffsbereich des geplanten Vorhabens und im näheren Umfeld (randliche Vernetzung 
von mindestens 25 m) keine Pflanzenarten des Anhang IV b der FFH-Richtlinie nachge-
wiesen wurden. Das vorherrschende Habitatpotenzial würde zwar ein Vorkommen des 
Europäischen Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) möglich machen, allerdings ist die 
Art im Untersuchungsgebiet weder amtlich kartiert noch durch das Ingenieurbüro erfasst 
worden. Ein Vorkommen ist somit nicht zu erwarten. Arten, die potentiell im gesamten 
Untersuchungsgebiet des Vorhabens vorkommen könnten, sind aufgrund der bekannten 
Wuchsstandorte bzw. Vorkommen dieser Arten auszuschl ießen bzw. auf Lebensräume 
beschränkt, die im näheren und weiteren Umfeld des Vorhabens nicht vorhanden sind.  

Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG können somit für 
Pflanzenarten des Anhangs IV b) FFH-RL ausgeschlossen werden. 

5.1.2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

5.1.2.1 Säugetiere (ohne Fledermäuse) 

Übersicht über das Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine gezielte Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Säugetiere (ohne Fledermäuse) in Form einer Kartierung vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung 
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in das Verbreitungsgebiet des Bibers (RLD V, 
EHZ KBR günstig) und der Haselmaus (RLD V, EHZ KBR ungünstig/unzureichend). 

Für den Biber fehlt es im Untersuchungsgebiet an geeigneten Habitatstrukturen (ste-
hende bzw. fließende Gewässer), die seinen Lebensraumansprüchen entsprechen.  
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potentielle Vorkommen im Wirkraum des geplanten Vorhabens aufgrund fehlender ge-
eigneter Habitate nicht zu erwarten.  

Die Gruppe der Reptilien wurde daher für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine 
Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden können. Somit ist eine Betroffenheit hin-
sichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
für Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

5.1.2.4 Amphibien 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Amphibien in Form einer Kartierung vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung  Relevanzab-
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in die Verbreitungsgebiete von vier Amphibien-
arten des Anhangs IV a) FFH-RL. Dies sind die Gelbbauchunke (Bombina variegata RLB 
2, RLD 2, EHZ KBR ungünstig/schlecht), der Kammmolch (Triturus cristatus RLB 2, RLD 
V, EHZ KBR ungünstig/unzureichend), die Wechselkröte (Bufotes viridis RLB 1, RLD 3, 
EHZ KBR ungünstig/schlecht) und der Laubfrosch (Hyla arborea RLB 2, RLD 3, EHZ KBR 
ungünstig/unzureichend). 

Für die genannten Amphibien des Anhang IV der FFH-RL gibt es für den Vorhabensbe-
reich und das unmittelbare Umfeld keine Nachweise. Im Rahmen der durchgeführten 
Kartierungen in den Jahren 2019 / 2020 konnten durch das Büro Blasy-Øverland Amphi-
bien weder nachgewiesen noch geeignete Habitate vorgefunden werden.  

Eine projektspezifische Betroffenheit hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tö-
tungsverbots kann nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für Amphibienarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie ausgeschlossen werden. 

5.1.2.5 Fische 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 

schichtung fällt das Untersuchungsgebiet nicht in das Verbreitungsgebiet der einzigen 
aktuell in Bayern vorkommenden Fischart des Donau-Kaulbarschs (Gymnocephalus ba-
loni) des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (EHZ KBR ungünstig/unzureichend). 

Die Gruppe der Fische wurde für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine Arten 
direkt oder indirekt beeinträchtigt werden können. Somit kann eine Betroffenheit hinsicht-
lich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für 
Fischarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ausgeschlossen werden. 
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5.1.2.6 Libellen

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Libellen in Form einer Kartierung vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 

schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in das Verbreitungsgebiet der Grünen Fluss-
jungfer (Ophiogomphus cecilia, RLB V, RLD -, EHZ KBR günstig), einer Libellenart des 
Anhangs IV a) FFH-RL. 

Für Libellenarten des Anhang IV der FFH-RL gibt es für den Vorhabensbereich und das 
nähere Umfeld keine Nachweise. Gemäß den Unterlagen von Büro Blasy-Øverland sind 
potentielle Vorkommen im Wirkraum des geplanten Vorhabens aufgrund fehlender Habi-
tate nicht zu erwarten. 

Die Gruppe der Libellen wurde daher für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine 
Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden können. Somit kann eine Betroffenheit 
hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG für Libellenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ausgeschlossen werden. 

5.1.2.7 Käfer 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt eine Bestandserfassung von potentiellen Quartieren 
Mulmhöhlen-bewohnender Käfer aus dem Jahr 2019/2020 vor. Die Kartiermethoden wie 
auch detaillierte Kartierergebnisse werden im Kurzbericht Quartierpotenzialabschätzung 
2019/2020  des Büros Blasy-Øverland dargestellt.  

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksich
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in das Verbreitungsgebiet einer seltenen Kä-
ferart des Anhangs IV a) FFH-RL, des Eremiten (Osomoderma eremita, RLB 2, RLD 2, 
EHZ KBR ungünstig/unzureichend). 

Im Untersuchungsgebiet konnten sieben Mulmhöhlenbäume und 11 potenzielle Mulm-
höhlenbäume erfasst werden, von denen im Eingriffsbereich auf dem Schulgelände zwei 
Hänge-Birken mit initialer Mulmhöhle festgestellt wurden.  
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Für den Nachtkerzenschwärmer als einzige saP-relevante Art, dessen Verbreitungsge-
biet sich mit dem Untersuchungsgebiet deckt, gibt es keinen Nachweis. Geeignete Rau-
penfutterpflanzen sind im Wirkraum des Vorhabens nicht vorhanden. 

Da keine Nachtfalterarten des Anhangs IV a) FFH-RL direkt oder indirekt beeinträchtigt 
werden, wurde die Gruppe der Nachtfalterarten für die weitere Beurteilung abgeschichtet. 
Somit kann eine Betroffenheit hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsver-
bots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für Nachtfalterarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
ausgeschlossen werden. 

5.1.2.10 Weichtiere 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Weichtiere in Form einer Kartierung vor.  

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung d
schichtung sowie fehlender Habitateignung fällt das Untersuchungsgebiet nicht in das 
Verbreitungsgebiet seltener Weichtierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Die Gruppe der Weichtiere wurde daher für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da 
keine Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden können. Somit kann eine Betrof-
fenheit hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG für Weichtierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ausgeschlossen wer-
den. 

5.2 Bestand und Betroffenheit Europäischer Vogelarten nach Art. 1 der 

Vogelschutz-Richtlinie 

Unter den wildlebenden heimischen Vogelarten im Sinne des Art. 1 der Vogelschutz-
-relevante Vogel-

herausfiltern: 

 RL-Arten Deutschland (Juni 2021) und Bayern (Juni 2016) ohne RL-Status "0" (aus-
gestorben oder verschollen) und RL-Status "V" (Arten der Vorwarnliste) 

 Arten nach Anhang I der VS-RL 
 Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL 

Streng geschützt nach BArtSchV 

 Koloniebrüter 
 Arten, für die Deutschland oder Bayern eine besondere Verantwortung tragen 
 Arten mit kollisionsgeneigtem Verhalten, die nicht flächendeckend verbreitet sind  

In der Relevanzabschichtung überprüft werden alle artenschutzrechtlich relevanten Brut-
vogelarten, die in der aktuellen Fassung der Internetarbeitshilfe des LfU8 für das Stadt-
gebiet München gelistet werden. Die LfU-

betrachtenden Arten wurde um die Arten der sogenannten 
(Stand 2019) ergänzt. 

 
8 Abfrage: https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ (Stand: 06/2021) 
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oben, Gehölzbrüter Formblatt 2.3). Die vorgesehenen Minimierungsmaßnahmen siehe 
Kap. 3.2 M4 zur Reduktion der Tötung von Individuen durch Vogelschlag dienen der Ver-
hinderung einer Auslösung von Verbotstatbestände bez. des individuenbezogenen Tö-
tungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG.  

Bei Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann davon aus-
gegangen werden, dass bei diesen Arten keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG ausgelöst werden können. 

Nahrungsgäste und überfliegende Vogelarten, Wintergäste 

Im Untersuchungsgebiet und daran angrenzend wurden Elster, Feldsperling, Haussper-
ling, Grünspecht und Waldkauz als Nahrungsgast bzw. Durchzügler (Überflieger) einge-
stuft, die mit unterschiedlicher Regelmäßigkeit auftraten. Im Eingriffsbereich auf der Ra-
senfläche des Spiel- und Sportbereichs der Grundschule wurde der streng geschützte 
Grünspecht erfasst. Durch das geplante Vorhaben geht die Rasenfläche zeitweise fast 
vollständig verloren und steht anschließend, obwohl kein optimales Nahrungshabitat, nur 
noch begrenzt zur Verfügung. Die Rodungsarbeiten beziehen weitere Grün- und Gehölz-
strukturen mit ein, die aufgrund der Vorbelastung durch den Schulbetrieb wie auch durch 
ihre Kleinteiligkeit kein Hauptnahrungshabitat für die genannten Arten darstellen. Daher 
wird die Erweiterung der Grundschule die Nahrungssituation baubedingt nicht wesentlich 
beeinflussen.  

Hinsichtlich des Schädigungs- und Störungsverbots werden alle Nahrungsgäste und 
Überflieger wirkungsbezogen abgeschichtet. Als Wintergäste halten sich zeitweise im 
nahen Wald zahlreiche Krähenverwandte wie Dohle, Rabenkrähe und Saatkrähe auf. Im 
Eingriffsbereich sind Rastpopulationen von Wintergästen dagegen nicht bekannt. Aller-
dings stellen die geplanten Neubauten mit verglasten Flächen auch für Nahrungsgäste 
aus der Umgebung eine erhöhte Kollisionsgefahr dar. Analog zu den Allerweltsarten gel-
ten die in Kap. 3.2 beschriebenen Minimierungsmaßnahmen (M4). 

Für die Gruppe der Vögel kann unter Berücksichtigung der beschriebenen Maßnahmen 
zur Vermeidung und Minimierung eine Betroffenheit hinsichtlich des Schädigungs-, Stö-
rungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
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6 Gutachterliches Fazit 

Im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde untersucht, ob durch das Er-
weiterungsvorhaben der Grundschule an der Manzostraße im Stadtbezirk Allach-Unter-
menzing in der Landeshauptstadt München Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG erfüllt werden können. 

Im Zuge umfangreicher Kartierungen durch das Ingenieurbüro Blasy-Øverland wurden 
vier Säugetiere (Haselmaus, drei Fledermausarten) und der Eremit des Anhangs IV a) 
FFH-RL und eine im Münchener Stadtgebiet bedeutsame Vogelart im Untersuchungsge-
biet identifiziert, für die eine projektbezogene Wirkungsempfindlichkeit vorliegt.  

Für diese Arten wurde eine projektspezifische Wirkungsanalyse bezüglich der Verbots-
tatbestände hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots des § 44 
Abs. 1 BNatSchG durchgeführt.  

Als Ergebnis kann festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung der in Kapitel 3.1 
beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und der in Kapitel 3.2 beschriebenen Maß-
nahmen zur Minimierung einschlägige Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
nicht erfüllt werden. Die festgelegten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen be-
stehen im Wesentlichen aus der Baufeldfreimachung bzw. den Abrissarbeiten im Winter, 
der Verringerung des Eingriffsbereichs und -umfangs, der Überprüfung von pot. Brutbäu-
men des Eremiten, der Verringerung beleuchtungsinduzierter Lockwirkung, dem geeig-
neten Umgang von Bäumen mit Quartierstrukturen für Fledermäuse sowie der Reduktion 
des Kollisionsrisikos für Vögel. 

Für die übrigen Artengruppen sind nach der vorliegenden Beurteilung die Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht einschlägig.
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8 Anhang 

8.1 Abschichtungstabellen 

Die folgenden, vom Bayerischen Landesamt für Umwelt geprüften, Tabellen beinhalten alle in Bayern ak-
tuell vorkommenden 

 Arten des Anhangs IV a) und IV b) der FFH-Richtlinie,  

 nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2021) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, 

Vermehrungs- und Irrgäste 

Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass einer neuen 
Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden 
müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.  

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie Gastvögel sind in 
den Listen nicht enthalten.  

Anhand der dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prüfende Arten-
spektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.  

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, die in relevan-
ten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige Gastvögel zu erwarten sind. 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 

Schritt 1: Relevanzprüfung 

V: Wirkraum des Vorhabens liegt: 
 X  = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  

 oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.)  
 0  = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern 
 Als Grundlage wurden die Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten für die 

Landeshauptstadt München ausgewertet -Abschichtungsliste mit 
Stand vom März 2019 ergänzt 

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-Grobfilter nach z.B. 
Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer): 

 X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  
 oder keine Angaben möglich (k.A.) 

 (X) =  Art nutzt Wirkraum des Vorhabens sporadisch als Nahrungs-, Wintergast und/oder Durchzügler.  Bei 
diesen Arten kann davon ausgegangen werden, dass sich im Wirkbereich des Vorhabens keine Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte befindet. Ebenfalls befinden sich keine großen Rastpopulationen (bei Vö-
geln) dieser Arten im Wirkungsbereich des Vorhabens. Es kann mit hinreichender Sicherheit davon 
ausgegangen werden, dass bei diesen Arten keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können.  

 0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt  

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 
 X  = gegeben oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können  
 0  = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon aus gegangen 

 werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur  
 weitverbreitete, ungefährdete Arten) 

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht -relevant identifiziert und 
können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausgeschlossen werden. Alle übrigen Arten sind als relevant identi-
fiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.  

Schritt 2: Bestandsaufnahme 

NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen; Nachweise aus der Artenschutzkartierung werden 
berücksichtigt, wenn sie nicht älter als 10 Jahre sind 
X   = ja 
(X) = Altnachweis in der ASK (älter als 10 Jahre); bzw. bei Fledermäusen: indirekter Nachweis über Fleder -
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mausgattung oder artkomplex; bei Vögeln: Nachweis als Nahrungsgast, Wintergast und/oder Durchzügler
0   = nein 

PO: potentielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d.  h. ein Vorkommen ist nicht sicher 
auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bay-
ern nicht unwahrscheinlich 
X  = ja 
(X) = bei Vögeln: Denkbar als gelegentlicher Nahrungsgast, Wintergast u ./o. Durchzügler, kein Brutvogelsta-
tus  

 0  = nein 
 

Aufgrund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der Relevanzprüfung (Schritt 1) vorge-
nommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilität zu überprüfen.  
Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP (s. Anlage 1, Musterv or-
lage) zugrunde gelegt. Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich.  
 
fett formatiert: Im Untersuchungsraum nachgewiesene bzw. potentiell vorkommende Tierarten, für die eine projekt-
spezifische Wirkungsempfindlichkeit vorliegt. 
 
Weitere Abkürzungen:  
RLB: Rote Liste Bayern:  

   für Lurche: Bayerisches Landesamt für Umwelt (2019) 
   für Reptilien: Bayerisches Landesamt für Umwelt (2019)  
   für Libellen: Bayerisches Landesamt für Umwelt (2018)  
   für Säugetiere: Bayerisches Landesamt für Umwelt (2017) 
   für Brutvögel: Bayerisches Landesamt für Umwelt (2016)  
   für Tagfalter: Bayerisches Landesamt für Umwelt (2016) 
   für alle anderen Tierarten gelten weiterhin die Einstufungen der RLB von 2003 
   für Gefäßpflanzen: Bayerisches Landesamt für Umwelt (2003)  

 
 für Tiere:  

0 ausgestorben oder verschollen 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
R extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen  
D Daten defizitär 
V Arten der Vorwarnliste 
- nicht gelistet 
nb nicht berücksichtigt (Neufunde) 

  
 für Gefäßpflanzen:  

00 ausgestorben 
0 verschollen 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
RR äußerst selten (potentiell sehr gefährdet) (= R*) 
R sehr selten (potentiell gefährdet) 
V Vorwarnstufe 
D Daten mangelhaft 
- nicht gelistet 

RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB für Tiere):  
  für Säugetiere: Bundesamt für Naturschutz (2020)  
  für Wirbeltiere: Bundesamt für Naturschutz (2016) 
  für Schmetterlinge und Weichtiere: Bundesamt für Naturschutz (2011)  
  für die übrigen wirbellosen Tiere: Bundesamt für Naturschutz (2016)  
  für Gefäßpflanzen: Bundesamt für Naturschutz (2018) 

sg:    streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG      






















